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V e r o r d n u n g
zur Änderung baurechtlicher Vorschriften

Vom 23. November 2021

Aufgrund des § 82 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 Nrn. 1, 4, 5 und 13
sowie Abs. 5 der Niedersächsischen Bauordnung vom 3. April
2012 (Nds. GVBl. 46), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 10. November 2021 (Nds. GVBl. S. 739), wird ver-
ordnet:

Artikel 1

Änderung der Bautechnischen Prüfungsverordnung

Die Bautechnische Prüfungsverordnung vom 24. Juli 1987
(Nds. GVBl. S. 129), zuletzt geändert durch Verordnung vom
12. November 2019 (Nds. GVBl. S. 350), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Es wird der folgende neue Absatz 1 eingefügt:

„(1) 1Der Antrag auf Anerkennung und die nach Ab-
satz 2 Sätze 2 und 3 erforderlichen Unterlagen sind der
obersten Bauaufsichtsbehörde elektronisch zu übermit-
teln. 2Die Übermittlung hat unter Verwendung eines
Nutzerkontos gemäß § 3 a Abs. 1 Sätze 2 und 3 NBauO
zu erfolgen. 3Jede nach Absatz 2 Sätze 2 und 3 erforder-
liche Unterlage ist im Portable Document Format PDF 1.4
(PDF/A-1) nach ISO 19005-1:2005 oder im Portable Do-
cument Format PDF 1.7 (PDF/A-2) nach ISO 19005-2:2011
zu übermitteln. 4Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann
die Dateigröße der einzelnen Dateien aus technischen
Gründen beschränken. 5Die oberste Bauaufsichtsbehörde
lässt im Einzelfall zu, dass der Antrag als Dokument in
Papierform übermittelt wird, wenn eine elektronische
Übermittlung nicht zumutbar ist. 6Wird der Antrag nach
Satz 5 als Dokument in Papierform übermittelt, so muss
er unter Angabe des Tages unterschrieben sein; der An-
trag ist zusammen mit den Unterlagen nach Absatz 2
Satz 2 in zweifacher Ausfertigung zu übermitteln.“

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und wie folgt ge-
ändert:

In Satz 2 Nr. 1 wird nach dem Wort „ein“ das Wort
“handschriftlicher“ eingefügt.

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

2. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Vor der Entscheidung über die Anerkennung holt
die oberste Bauaufsichtsbehörde ein Gutachten eines bei
ihr gebildeten Beirats über die fachliche Eignung des An-
tragstellers ein. 2Das Gutachten muss vom Vorsitzenden des
Beirats oder seinem Stellvertreter im Fall der elektroni-
schen Übermittlung mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur versehen und im Fall der Übersendung als Doku-
ment in Papierform unter Angabe des Tages unterschrieben
sein.“

3. Dem § 10 Abs. 2 wird der folgende Satz 3 angefügt:

„3Die Meldung und die vorzulegenden Unterlagen sind
entsprechend § 4 Abs. 1 zu übermitteln.“

Artikel 2

Änderung der PÜZ-Anerkennungsverordnung

Die PÜZ-Anerkennungsverordnung vom 14. Februar 1997
(Nds. GVBl. S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 der Ver-
ordnung vom 13. November 2012 (Nds. GVBl. S. 438), wird
wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) Es wird der folgende neue Satz 1 eingefügt:

„1Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen müs-
sen die Gewähr dafür bieten, dass die mit den Fachauf-
gaben betrauten Personen unparteilich sind.“

b) Die bisherigen Sätze1 bis 4 werden Sätze 2 bis 5.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Absatz 1 wird durch die folgenden neuen
Absätze 1 und 2 ersetzt:

„(1) 1Der Antrag auf Anerkennung und die nach Ab-
satz 2 erforderlichen Unterlagen sind der obersten Bau-
aufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Behörde
(Anerkennungsbehörde) elektronisch zu übermitteln. 2Die
Übermittlung hat unter Verwendung eines Nutzerkon-
tos gemäß § 3 a Abs. 1 Sätze 2 und 3 NBauO zu erfolgen.
3Jede nach Absatz 2 Sätze 2 und 3 erforderliche Unter-
lage ist im Portable Document Format PDF 1.4 (PDF/A-1)
nach DIN EN ISO 19005-1:2005 oder im Portable Do-
cument Format PDF 1.7 (PDF/A-2) nach ISO 19005-2:2011
zu übermitteln. 4Die Anerkennungsbehörde kann die
Dateigröße der einzelnen Dateien aus technischen
Gründen beschränken. 5Die Anerkennungsbehörde lässt
im Einzelfall zu, dass der Antrag als Dokument in Pa-
pierform übermittelt wird, wenn eine elektronische
Übermittlung nicht zumutbar ist. 6Wird der Antrag
nach Satz 5 als Dokument in Papierform übermittelt, so
muss er unter Angabe des Tages unterschrieben sein;
der Antrag ist zusammen mit den Unterlagen nach Ab-
satz 2 Satz 2 in zweifacher Ausfertigung zu übermitteln.

(2) 1In dem Antrag auf Anerkennung oder den beige-
fügten Unterlagen muss angegeben sein:

1. die Tätigkeit, auf die sich die Anerkennung erstrecken
soll,

2. das Bauprodukt und die Bauart, für die eine Aner-
kennung beantragt wird, wobei auf bekannt ge-
machte technische Regeln Bezug genommen wer-
den kann,

3. das leitende und sachbearbeitende Personal sowie
dessen Qualifikationen und Berufserfahrungen sowie
die Geburtsdaten der leitenden Personen,

4. die wirtschaftlichen und rechtlichen Verbindungen
der Antragstellerin oder des Antragstellers sowie
des leitenden und des sachbearbeitenden Personals
zu einzelnen Herstellern von Bauprodukten und
Bauarten sowie

5. eventuelle Unterauftragnehmer. 
2Dem Antrag auf Anerkennung sind beizufügen:

1. eine Erklärung jeder leitenden Person über ihre Zu-
verlässigkeit und ihre Unparteilichkeit gegenüber
Dritten, die direkt oder indirekt mit dem Entwurf,
der Herstellung, der Vermarktung oder der Instand-
haltung der zu prüfenden, zu überwachenden und
zu zertifizierenden Bauprodukte und Bauarten be-
traut sind,

2. eine Darstellung der Räumlichkeiten in einem ein-
fachen Lageplan und in einem Grundriss sowie An-
gaben zu den erforderlichen Vorrichtungen, insbe-
sondere den Prüfgeräten,

3. die Verfahrensanweisungen sowie die Vorgaben für
die Überwachungsberichte, die Eignungsnachweise
und die Bescheinigungen einschließlich der jeweili-
gen Muster sowie

4. einschlägige Zulassungen und Akkreditierungen aus
anderen Staaten.

3Die Anerkennungsbehörde kann, soweit erforderlich,
weitere Unterlagen anfordern sowie weitere Angaben
und Erklärungen verlangen. 4Die Erklärung nach Satz 2
Nr. 1 muss im Fall der elektronischen Übermittlung
des Antrags mit einer qualifizierten elektronischen Si-
gnatur versehen oder im Fall der Übermittlung als Do-
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kument in Papierform unter Angabe des Tages unter-
schrieben sein.“

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 und 4.

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie folgt ge-
ändert:

In Satz 2 Nr. 1 wird die Angabe „Absatz 6“ durch die
Angabe „Absatz 7“ ersetzt.

d) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Absätze 6 und 7.

3. In § 3 Satz 2 wird die Angabe „Abs. 1“ gestrichen.

Artikel 3

Änderung der Bauordnungsrechtlichen
Sachverständigenverordnung

Die Bauordnungsrechtliche Sachverständigenverordnung
vom 4. September 1989 (Nds. GVBl. S. 325), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 30. März 2020 (Nds. GVBl.
S. 59), wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Es wird der folgende neue Absatz 1 eingefügt:

„(1) 1Der Antrag auf Anerkennung und die nach Ab-
satz 2 Sätze 2 und 3 erforderlichen Unterlagen sind der
obersten Bauaufsichtsbehörde elektronisch zu übermit-
teln. 2Die Übermittlung hat unter Verwendung eines
Nutzerkontos gemäß § 3 a Abs. 1 Sätze 2 und 3 NBauO
zu erfolgen. 3Jede nach Absatz 2 Sätze 2 und 3 erforder-
liche Unterlage ist im Portable Document Format PDF 1.4
(PDF/A-1) nach DIN EN ISO 19005-1:2005 oder im Por-
table Document Format PDF 1.7 (PDF/A-2) nach
ISO 19005-2:2011 zu übermitteln. 4Die oberste Bauauf-
sichtsbehörde kann die Dateigröße der einzelnen Dateien
aus technischen Gründen beschränken. 5Die oberste
Bauaufsichtsbehörde lässt im Einzelfall zu, dass der
Antrag als Dokument in Papierform übermittelt wird,
wenn eine elektronische Übermittlung nicht zumutbar
ist. 6Wird der Antrag nach Satz 5 als Dokument in Pa-
pierform übersandt, so muss er unter Angabe des Tages
unterschrieben sein; der Antrag ist zusammen mit den
Unterlagen nach Absatz 2 Satz 2 zu übermitteln.“

b) Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden Absätze 2 und 3.

2. In § 4 Abs. 1 Satz 3 werden das Wort „Durchschrift“ durch
das Wort „Ausfertigung“ und das Wort „zuzuleiten“ durch
die Worte „zu übermitteln“ ersetzt.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 2 wird der folgende Satz 3 angefügt:

„3Die Meldung und die vorzulegenden Unterlagen sind
entsprechend § 3 Abs. 1 zu übermitteln.“

b) In Absatz 4 Satz 3 wird die Angabe „Abs. 2“ durch die
Angabe „Abs. 3“ ersetzt.

Artikel 4

Änderung der Verordnung 
über das Übereinstimmungszeichen

In § 1 Abs. 1 der Verordnung über das Übereinstimmungs-
zeichen vom 12. September 2002 (Nds. GVBl. S. 392), geän-
dert durch Artikel 7 der Verordnung vom 13. November 2012
(Nds. GVBl. S. 438), wird im einleitenden Satzteil die Verwei-
sung „§ 22 Abs. 4 NBauO“ durch die Verweisung „§ 21 Abs. 3
der Niedersächsischen Bauordnung“ ersetzt.

Artikel 5

Änderung der Verordnung 
zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung 

von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise 
nach der Niedersächsischen Bauordnung

In § 1 der Verordnung zur Feststellung der wasserrechtli-
chen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nach-
weise nach der Niedersächsischen Bauordnung vom 25. Fe-
bruar 1999 (Nds. GVBl. S. 69), geändert durch Artikel 8 der
Verordnung vom 13. November 2012 (Nds. GVBl. S. 438),
wird im einleitenden Satzteil die Verweisung „den §§ 18, 19
und 22 bis 24 NBauO in Verbindung mit § 17 Abs. 1 Satz 1, § 17
Abs. 2 und 3 Satz 1 Nrn. 1 und 2 sowie § 25 NBauO“ durch die
Verweisung „§ 16 a Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 5 sowie den §§ 17,
18, 19, 21 und 22, jeweils auch in Verbindung mit den §§ 23
bis 25, der Niedersächsischen Bauordnung“ ersetzt.

Artikel 6

Änderung der Niedersächsischen 
Versammlungsstättenverordnung

§ 47 der Niedersächsischen Versammlungsstättenverord-
nung vom 8. November 2004 (Nds. GVBl. S. 426), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 13. November
2012 (Nds. GVBl. S. 438), wird gestrichen.

Artikel 7

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 

Hannover, den 23. November 2021

Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

L i e s

Minister
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Niedersächsische Verordnung
über Bauvorlagen sowie baurechtliche Anträge, 

Anzeigen und Mitteilungen
(Niedersächsische Bauvorlagenverordnung —

NBauVorlVO)

Vom 23. November 2021

Aufgrund des § 82 Abs. 2 Nrn. 8 bis 11 der Niedersächsischen
Bauordnung vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. November 2021
(Nds. GVBl. S. 739), wird verordnet:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

§   1 Regelungsgegenstand
§   2 Allgemeines
§   3 Elektronische Kommunikation
§   4 Übermittlung von Dokumenten in Papierform
§   5 Bauvorlagen zum Bauantrag und zur Mitteilung für bauliche

Anlagen, ausgenommen Werbeanlagen
§   6 Bauvorlagen zum Bauantrag und zur Mitteilung für Werbean-

lagen
§   7 Bauvorlagen für eine Bauvoranfrage
§   8 Bauvorlagen zur Anzeige des Abbruchs oder der Beseitigung ei-

ner baulichen Anlage
§   9 Bauvorlagen zum Antrag auf Erteilung einer bauaufsichtlichen

Zustimmung
§ 10 Bauvorlagen zum Antrag auf Erteilung einer Ausführungsge-

nehmigung für einen fliegenden Bau
§ 11 Auszug aus der Liegenschaftskarte, Lagepläne
§ 12 Bauzeichnungen
§ 13 Baubeschreibung, Betriebsbeschreibung
§ 14 Nachweis der Standsicherheit
§ 15 Nachweis des Brandschutzes
§ 16 Übereinstimmungsgebot
§ 17 Aufbewahrungs- und Vorlagepflichten 
§ 18 Übergangsvorschrift
§ 19 Inkrafttreten

§ 1

Regelungsgegenstand

Diese Verordnung regelt 

1. Umfang, Inhalt, Form und Einzelheiten zur Übermittlung
von baurechtlichen Anträgen, Anzeigen und Mitteilungen
und der beizufügenden Bauvorlagen im Sinne des § 2
Abs. 18 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) sowie
von anderen baurechtlichen Nachweisen, Bescheinigun-
gen und Bestätigungen und

2. Pflichten zur Aufbewahrung und Vorlage von Bauanträgen
und anderen Anträgen sowie von Anzeigen, Mitteilungen,
Bauvorlagen, Nachweisen, Bescheinigungen, Bestätigun-
gen und Verwaltungsakten. 

§ 2

Allgemeines

(1) 1Hat die oberste Bauaufsichtsbehörde Mindestangaben
für Bauanträge, andere Anträge, Anzeigen oder Mitteilungen
öffentlich bekannt gemacht, so haben die Bauaufsichtsbehör-
den diese als Pflichtangaben beim Anbieten ihrer Verwaltungs-
leistungen über einen elektronischen Zugang zu berücksich-
tigen. 2Hat die oberste Bauaufsichtsbehörde Muster für For-
mulare für Bauanträge, andere Anträge, Anzeigen oder Mit-
teillungen öffentlich bekannt gemacht, so sind diese bei deren
Übersendung als Dokumente in Papierform von den Bauher-

rinnen und Bauherren oder den Entwurfsverfasserinnen und
Entwurfsverfassern zu verwenden.

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann weitere Unterlagen, Nach-
weise und eine visualisierte Darstellung verlangen, wenn dies
zur Bearbeitung des Antrags, der Anzeige oder der Mitteilung
oder zur Prüfung des Nachweises erforderlich ist.

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall auf die
Übermittlung einzelner Bauvorlagen verzichten, wenn diese
zur Bearbeitung des Antrags, der Anzeige oder der Mitteilung
oder zur Prüfung des Nachweises nicht erforderlich sind.

(4) 1Jede Bauvorlage muss mit dem Familiennamen, den
Vornamen und der Anschrift der beruflichen Niederlassung
der für den Inhalt der Unterlage verantwortlichen Person ver-
sehen sein. 2Jede Seite einer Bauvorlage muss mit einer Kurz-
bezeichnung der Bauvorlage und dem Familiennamen der für
den Inhalt der Bauvorlage verantwortlichen Person versehen
sein.

(5) 1Die Genehmigungen, Zulassungen, Bestätigungen und
Bescheinigungen und die dazugehörigen Bauvorlagen müssen
während der Durchführung der Baumaßnahme an der Bau-
stelle als elektronisches Dokument mit der qualifizierten Si-
gnatur oder mit einem qualifizierten elektronischen Siegel der
Bauaufsichtsbehörde oder in Papierform vorgelegt werden
können. 2Bei Baumaßnahmen, die der Bauaufsichtsbehörde
nach § 62 NBauO mitgeteilt wurden, müssen die dazu vorge-
legte Mitteilung und die beigefügten Bauvorlagen während
der Durchführung der Baumaßnahme an der Baustelle vorge-
legt werden können; für die hierzu eingeholten Bestätigungen
nach § 62 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 NBauO gilt Satz 1 entsprechend.

§ 3

Elektronische Kommunikation

(1) 1Der Bauantrag, andere Anträge, Anzeigen, Mitteilungen
und die beizufügenden Bauvorlagen sind der Bauaufsichtsbe-
hörde jeweils als gesondertes elektronisches Dokument zu
übermitteln. 2Die elektronischen Dokumente müssen bei der
Übermittlung die Anforderungen der Anlage 1 erfüllen. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Dateigröße der einzel-
nen elektronischen Dokumente aus technischen Gründen be-
schränken. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, dass einzelne
Bauvorlagen als Dokument in Papierform mit Unterschrift
übermittelt werden, wenn dies für die Beurteilung des Bau-
vorhabens erforderlich ist. 

(4) Die von der Bauaufsichtsbehörde verwendeten IT-Pro-
gramme für die Durchführung der Verfahren haben dem vom
IT-Planungsrat festgelegten Standard „XBau“ in der Version 2.0
(veröffentlicht im Internet unter https://www.xrepository.de/
details/urn:xoev-de:bmk:standard:xbau_2.0) oder einer aktu-
elleren Version zu entsprechen.

§ 4

Übermittlung von Dokumenten in Papierform

(1) 1Hat die Bauaufsichtsbehörde zugelassen, dass Anträge,
Anzeigen und Mitteilungen und die beizufügenden Bauvorla-
gen als Dokumente in Papierform übermittelt werden (§ 3 a
Abs. 2 Satz 1 NBauO), so sind ihr diese in dreifacher Ausferti-
gung zu übersenden. 2Nimmt eine Gemeinde die Aufgaben der
Bauaufsichtsbehörde wahr, so genügen zwei Ausfertigungen.
3Sind weitere Ausfertigungen für die Beteiligung anderer Be-

Anlage 1
(zu § 3 Abs. 1 Satz 2)

Anforderungen an elektronische
Dokumente für die Übermittlung
an die Bauaufsichtsbehörde

Anhang (zu Anlage 1) Kennnummern mit textlicher
Beschreibung für Dateinamen

Anlage 2 (zu § 11 Abs. 7
und § 12 Abs. 4)

Zeichen und Farben für Bauvorlagen
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hörden oder Stellen oder der Öffentlichkeit erforderlich, so sind
diese auf Verlangen der Bauaufsichtsbehörde zu übermitteln.
4Die Dokumente sind auf lichtbeständigem Papier und im For-
mat DIN A4 oder auf diese Größe gefaltet zu übermitteln.

(2) 1Abweichend von Absatz 1 sind die Bauvorlagen für eine
Anzeige nach § 60 Abs. 3 Satz 1 NBauO und für eine Baumaß-
nahme nach § 62 Abs. 1 NBauO nur zweifach zu übermitteln.
2Nimmt eine Gemeinde die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde
wahr, so genügt eine Ausfertigung. 3Satz 2 gilt nicht für die zu
prüfenden Nachweise der Standsicherheit und des Brand-
schutzes (§ 65 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 NBauO)
und die zu prüfenden Unterlagen betreffend die Eignung des
zweiten Rettungsweges (§ 33 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 NBauO),
die nach § 62 Abs. 3 Satz 3 NBauO den übrigen Bauvorlagen
beigefügt werden können.

(3) Sind nach der Niedersächsischen Bauordnung oder die-
ser Verordnung Dokumente in Papierform zu übermitteln, so
gilt Absatz 1 Satz 4 entsprechend.

§ 5

Bauvorlagen zum Bauantrag 
und zur Mitteilung für bauliche Anlagen,

ausgenommen Werbeanlagen

(1) 1Zum Bauantrag nach § 67 Abs. 1 NBauO und zur Mit-
teilung nach § 62 Abs. 3 Satz 1 NBauO für eine bauliche Anlage,
ausgenommen Werbeanlagen, sind folgende Bauvorlagen zu
übermitteln:

1. ein aktueller Auszug aus der Amtlichen Karte 1 : 5 000,
in der das Baugrundstück gekennzeichnet ist,

2. ein einfacher Lageplan (§ 11 Abs. 3) oder, wenn für die
Beurteilung einer Grenzbebauung oder von Grenzabstän-
den Angaben nach § 11 Abs. 4 erforderlich sind, ein qua-
lifizierter Lageplan (§ 11 Abs. 4),

3. Bauzeichnungen (§ 12),

4. eine Baubeschreibung (§ 13 Abs. 1) und bei gewerblichen
und bei landwirtschaftlichen baulichen Anlagen zusätz-
lich eine Betriebsbeschreibung (§ 13 Abs. 2),

5. der Nachweis der Standsicherheit (§ 14), wenn eine bau-
aufsichtliche Prüfung dieses Nachweises vorgeschrieben
ist, 

6. der Nachweis des Brandschutzes (§ 15), wenn eine bauauf-
sichtliche Prüfung dieses Nachweises vorgeschrieben ist,

7. Angaben über 

a) die gesicherte Erschließung hinsichtlich der Versorgung
mit Wasser und Energie sowie der Entsorgung von
Abwasser, soweit die bauliche Anlage nicht an eine
öffentliche Wasser- und Energieversorgung und eine
öffentliche Abwasserentsorgungsanlage angeschlossen
werden kann, und 

b) die gesicherte verkehrsmäßige Erschließung des Bau-
grundstücks,

8. eine Berechnung des zulässigen, des vorhandenen und des
geplanten Maßes der baulichen Nutzung, wenn die bauli-
che Anlage im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
liegt, der Festsetzungen über das Maß der baulichen Nut-
zung enthält,

9. Angaben über die durch eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung ermittelten, beschriebenen und bewerteten Umwelt-
auswirkungen der baulichen Anlage sowie

10. eine allgemeine Bauartgenehmigung nach § 16 a Abs. 2
Nr. 1 NBauO, eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung
nach § 16 a Abs. 2 Nr. 2 NBauO oder ein allgemeines bau-
aufsichtliches Prüfzeugnis nach § 16 a Abs. 3 NBauO, wenn
eine Bauart im Sinne des § 16 a Abs. 2 NBauO angewandt
werden soll und nach Nummer 5 ein Nachweis der
Standsicherheit zu übermitteln ist.

2Die Bauvorlagen nach Satz 1 Nr. 10 sind spätestens bis zur
Anwendung der Bauart zu übermitteln.

(2) Bei einer Änderung einer baulichen Anlage, bei der Au-
ßenwände und Dächer sowie die Nutzung nicht verändert
werden, ist ein Lageplan abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 2
nicht erforderlich.

§ 6

Bauvorlagen zum Bauantrag 
und zur Mitteilung für Werbeanlagen

(1) Zum Bauantrag nach § 67 Abs. 1 NBauO und zur Mittei-
lung nach § 62 Abs. 3 Satz 1 NBauO für eine Werbeanlage
sind folgende Bauvorlagen zu übermitteln:

1. ein aktueller Auszug aus der Liegenschaftskarte (§ 11 Abs. 1)
oder entweder ein einfacher Lageplan, wenn für die Beur-
teilung von Grenzabständen die Angaben nach § 11 Abs. 3
erforderlich sind, oder ein qualifizierter Lageplan, wenn
für die Beurteilung von Grenzabständen die Angaben nach
§ 11 Abs. 4 erforderlich sind,

2. eine Zeichnung (Absatz 2) und eine Beschreibung (Absatz 3)
der Werbeanlage oder eine andere Darstellung der Werbe-
anlage wie ein farbiges Lichtbild oder eine farbige Licht-
bildmontage und

3. der Nachweis der Standsicherheit (§ 14), wenn eine bau-
aufsichtliche Prüfung dieses Nachweises vorgeschrieben ist.

(2) 1In der Zeichnung ist die Werbeanlage unter Angabe ih-
rer Maße und ihrer Farbgestaltung darzustellen. 2In der Zeich-
nung sind auch die Maße, durch die der Standort der Wer-
beanlage eindeutig bestimmt ist, und die Maße der Anlagen,
an denen die Werbeanlage angebracht oder in deren Nähe sie
aufgestellt werden soll, anzugeben.

(3) In der Beschreibung sind die Art und die Beschaffenheit
der Werbeanlage anzugeben sowie die Abstände der Werbean-
lage zu öffentlichen Verkehrsflächen, soweit dies für die Beur-
teilung der Werbeanlage erforderlich ist.

(4) 1Ist auf dem Baugrundstück, auf dem eine Werbeanlage
errichtet werden soll, oder auf einem benachbarten Grund-
stück bereits eine Werbeanlage vorhanden, so ist deren Stand-
ort in den Bauvorlagen zeichnerisch darzustellen, und zwar in
demselben Maßstab wie die geplante Werbeanlage. 2Die vor-
handene Werbeanlage kann anstelle der zeichnerischen Dar-
stellung auch durch ein Lichtbild dargestellt werden, auf dem
die vorhandene Werbeanlage in einem Maßstab abgebildet ist,
der dem nach Satz 1 erforderlichen Maßstab ungefähr ent-
spricht.

§ 7

Bauvorlagen für eine Bauvoranfrage

Für eine Bauvoranfrage gelten die §§ 5 und 6 entsprechend
mit der Maßgabe, dass nur die Bauvorlagen zu übermitteln
sind, die zur Beurteilung der durch die Bauvoranfrage nach
§ 73 Abs. 1 Sätze 1 und 2 NBauO gestellten Fragen erforderlich
sind.

§ 8

Bauvorlagen zur Anzeige des Abbruchs 
oder der Beseitigung einer baulichen Anlage

Zur Anzeige des beabsichtigten Abbruchs oder der beab-
sichtigten Beseitigung einer baulichen Anlage nach § 60 Abs. 3
Satz 1 NBauO sind folgende Bauvorlagen zu übermitteln:

1. ein einfacher Lageplan (§ 11 Abs. 3), in dem zusätzlich die
Lage der abzubrechenden oder zu beseitigenden baulichen
Anlage dargestellt ist, und

2. eine Bestätigung einer Person im Sinne des § 65 Abs. 4
NBauO über die Wirksamkeit der vorgesehenen Siche-
rungsmaßnahmen und die Standsicherheit der baulichen
Anlagen, die an die abzubrechenden oder zu beseitigen-
den baulichen Anlagen oder Teile baulicher Anlagen ange-
baut sind oder auf deren Standsicherheit sich die Baumaß-
nahme auswirken kann.
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§ 9

Bauvorlagen zum Antrag auf Erteilung 
einer bauaufsichtlichen Zustimmung

1Zum Antrag auf bauaufsichtliche Zustimmung nach § 74
Abs. 2 NBauO sind die in den §§ 5 bis 7 genannten Bauvorla-
gen zu übermitteln, ausgenommen

1. der Nachweis der Standsicherheit,

2. der Nachweis des Brandschutzes und

3. die Nachweise über die Anwendbarkeit der Bauarten. 
2Ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 68 Abs. 5 und 6
NBauO durchgeführt worden, so sind die Bekanntmachung
nach § 68 Abs. 6 NBauO und die eingegangenen Einwendun-
gen mit dem Antrag zu übermitteln.

§ 10

Bauvorlagen zum Antrag auf Erteilung einer 
Ausführungsgenehmigung für einen fliegenden Bau

1Zum Antrag auf Erteilung einer Ausführungsgenehmigung
für einen fliegenden Bau nach § 75 Abs. 3 Satz 1 NBauO sind
die in § 5 Abs. 1 Nrn. 3 bis 6 genannten Bauvorlagen als Doku-
mente in Papierform in zweifacher Ausfertigung zu übermit-
teln. 2Die Baubeschreibung (§ 13 Abs. 1) muss ausreichende
Angaben über die Konstruktion, den Aufbau und den Betrieb
des fliegenden Baus enthalten.

§ 11

Auszug aus der Liegenschaftskarte, Lagepläne

(1) 1Der aktuelle Auszug aus der Liegenschaftskarte muss
das Baugrundstück und die benachbarten Grundstücke in der
Regel im Umkreis von mindestens 50 m ab der Grundstücks-
grenze des Baugrundstücks darstellen. 2Das Baugrundstück ist
zu kennzeichnen. 3Der Auszug ist mit dem Namen der Bau-
herrin oder des Bauherrn, der Bezeichnung der Baumaßnah-
me und dem Datum des Bauantrags oder der Mitteilung nach
§ 62 Abs. 3 Satz 1 NBauO zu beschriften.

(2) 1Ein Lageplan ist im Maßstab von mindestens 1 : 500 auf
der Grundlage der Liegenschaftskarte zu erstellen. 2Ein größe-
rer Maßstab ist zu wählen, wenn es für die Beurteilung der
Baumaßnahme erforderlich ist. 3Ein Lageplan muss hinsicht-
lich der Angaben aus dem Liegenschaftskataster durch eine
Vermessungsstelle nach § 6 Abs. 1, 2 oder 3 des Niedersächsi-
schen Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen (NVermG)
angefertigt oder beglaubigt sein. 4Ist ein öffentlich-rechtliches
Bodenordnungsverfahren anhängig, so sind die in diesem Ver-
fahren ergangenen rechts- oder bestandskräftigen Entschei-
dungen bei der Erstellung des Lageplans zu berücksichtigen,
solange das Liegenschaftskataster noch nicht berichtigt ist.

(3) Ein einfacher Lageplan muss folgende Angaben enthalten:

1. den Maßstab und die Lage des Baugrundstücks zur Nord-
richtung und

2. aus dem Liegenschaftskataster 

a) die Bezeichnung der das Baugrundstück bildenden
Grundstücke durch Angabe der Gemeinde, der Straße,
der Hausnummer, des Grundbuchs, der Gemarkung,
der Flur und der Flurstücke mit der Angabe der Eigen-
tümerinnen und Eigentümer oder der Erbbauberechtig-
ten,

b) die Flächeninhalte der das Baugrundstück bildenden
Grundstücke,

c) die katastermäßigen Grenzen des Baugrundstücks und
der benachbarten Grundstücke,

d) den Bestand der vorhandenen Gebäude auf dem Bau-
grundstück und auf den benachbarten Grundstücken,

e) Hinweise auf Baulasten und

f) Hinweise auf anhängige Bodenordnungsverfahren und
die ausführende Stelle.

(4) Ein qualifizierter Lageplan muss außer den in Absatz 3
genannten Angaben folgende Angaben enthalten:

1. die für die bauaufsichtliche Beurteilung erforderlichen Ab-
messungen des Baugrundstücks nach dem Liegenschafts-
kataster,

2. eine Angabe über die Zuverlässigkeit von Grenzen des
Baugrundstücks und deren Erkennbarkeit in der Örtlich-
keit nach dem Liegenschaftskataster und eine Bestätigung
zur Vollständigkeit der Darstellung des Gebäudebestandes
durch eine Vermessungsstelle nach § 6 Abs. 1, 2 oder 3
NVermG sowie

3. die Bezeichnung der benachbarten Flurstücke durch An-
gabe der Gemeinde, des Grundbuchs, der Gemarkung, der
Flur und der Flurstücksnummer mit der Angabe der Eigen-
tümerinnen und Eigentümer oder der Erbbauberechtigten.

(5) Auf dem Lageplan hat die Entwurfsverfasserin oder der
Entwurfsverfasser, soweit dies für die Beurteilung der Bau-
maßnahme erforderlich ist, folgende Angaben einzutragen:

1. die Festsetzungen eines Bebauungsplans oder einer Sat-
zung nach § 34 Abs. 4 des Baugesetzbuchs (BauGB) für
das Baugrundstück,

2. Flächen des Baugrundstücks, die in einem Sanierungsge-
biet oder im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung
nach § 172 BauGB liegen,

3. die Höhe der gewachsenen Geländeoberfläche im Bereich
der geplanten baulichen Anlage, wenn das Gelände geneigt
ist,

4. die geplante bauliche Anlage mit Angabe der Außenma-
ße, der Dachform und der Höhe der Oberkante des Erdge-
schossfußbodens zur öffentlichen Verkehrsfläche sowie
der Zu- und Abfahrten,

5. die Bauart der Außenwände und die Art der Bedachung
der auf dem Baugrundstück vorhandenen baulichen An-
lagen,

6. die Grenzabstände der geplanten baulichen Anlage und
die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu anderen
baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück und auf den
benachbarten Grundstücken,

7. die Lage von Kulturdenkmalen sowie naturschutzrecht-
lich geschützten Teilen von Natur und Landschaft auf
dem Baugrundstück und auf den Nachbargrundstücken,

8. die Lage von Leitungen, die dem Ferntransport von Stof-
fen, der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektri-
zität oder Wärme, der öffentlichen Abwasserbeseitigung,
der Telekommunikation oder dem Rundfunk dienen, so-
wie deren Abstände zu der geplanten baulichen Anlage,

9. die an das Baugrundstück angrenzenden öffentlichen Ver-
kehrsflächen mit Angabe der Breite, der Straßengruppe
und der Höhenlage,

10. die Lage von Hydranten und anderen Wasserentnahme-
stellen für die Feuerwehr,

11. die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu benach-
barten öffentlichen Verkehrsflächen, oberirdischen Ge-
wässern und Deichen,

12. die Lage, Anzahl und Größe der notwendigen Einstell-
plätze und der Zufahrten sowie der Zufahrten und Auf-
stell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr,

13. die Lage, Anzahl und Größe der Spielplätze für Kinder,
der Flächen, die gärtnerisch angelegt werden, und der
Plätze für Abfallbehälter sowie die Zweckbestimmung
der nicht überbauten Flächen,

14. Flächen, die mit einer Baulast belastet sind,

15. Flächen, deren Böden mit gesundheitsgefährdenden Stof-
fen belastet sind,
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16. die Lage vorhandener und geplanter Brunnen, Sickergru-
ben, Abfallgruben, Kleinkläranlagen und Anlagen zur Auf-
bewahrung von Exkrementen oder Urin, jeweils auch mit
Einstreu, sowie von Gärresten und

17. die Lage vorhandener und geplanter unterirdischer Be-
hälter für Heizöl, andere wassergefährdende Stoffe, brenn-
bare Flüssigkeiten oder Gase und deren Leitungen sowie
die Abstände der Behälter und Leitungen zu der geplan-
ten baulichen Anlage, zu Brunnen und zu Wasserversor-
gungsanlagen.

(6) Die Angaben nach Absatz 5 sind als gesondertes elektro-
nisches Dokument zu übermitteln oder auf besonderen Blät-
tern zu übersenden, wenn der Lageplan sonst unübersichtlich
wäre. 

(7) 1Für die Angaben im Lageplan, in den gesonderten elek-
tronischen Dokumenten und auf den besonderen Blättern
sind die Zeichen und Farben der Anlage 2 zu verwenden; im
Übrigen ist die Planzeichenverordnung entsprechend anzu-
wenden. 2Sonstige Darstellungen sind zu erläutern. 3Die Farbe
„Grün“ ist der Bauaufsichtsbehörde sowie den Prüfingenieu-
rinnen und Prüfingenieuren für Baustatik vorbehalten.

§ 12

Bauzeichnungen

(1) 1Für Bauzeichnungen ist ein Maßstab von mindestens
1 : 100 zu verwenden. 2Ein größerer Maßstab ist zu wählen,
wenn er zur Darstellung der erforderlichen Eintragungen not-
wendig ist; ein kleinerer Maßstab kann gewählt werden, wenn
er zur Darstellung der erforderlichen Eintragungen ausreicht. 

(2) In den Bauzeichnungen sind, soweit dies zur Beurtei-
lung der Baumaßnahme erforderlich ist, darzustellen:

1. die Grundrisse aller Geschosse mit Angabe der vorgesehe-
nen Nutzung der Räume und mit Einzeichnung der

a) Nordrichtung, 

b) Treppen,

c) lichten Öffnungsmaße der Türen sowie Art und Anord-
nung der Türen an und in Rettungswegen,

d) Feuerstätten,

e) Schornsteine,

f) Räume für die Brennstofflagerung und Räume mit Be-
hältern für wassergefährdende Stoffe, brennbare Flüs-
sigkeiten oder Gase, jeweils unter Angabe der vorgese-
henen Art und Menge des Lagergutes,

g) Aufzugsschächte, Aufzüge und nutzbaren Grundflä-
chen der Fahrkörbe von Personenaufzügen,

h) Installationsschächte, Installationskanäle und Lüftungs-
leitungen, die durch Bauteile hindurchgeführt sind, für
die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist,

i) Räume für das Aufstellen von Lüftungsanlagen,

j) Toiletten, Badewannen und Duschen,

2. die Schnitte, aus denen ersichtlich sind

a) die Gründung der geplanten baulichen Anlage und, so-
weit dies zur Beurteilung der Baumaßnahme erforder-
lich ist, die Gründung anderer baulicher Anlagen,

b) der Anschnitt der vorhandenen und der künftigen Ge-
ländeoberfläche,

c) die Höhenlage der Oberkante des Erdgeschossfußbodens,

d) die Höhe der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen
Geschosses mit einem Aufenthaltsraum über der künf-
tigen Geländeoberfläche,

e) die lichten Raumhöhen, 

f) der Verlauf der Treppen und Rampen mit ihrem Stei-
gungsverhältnis und

g) die Dachhöhen und Dachneigungen,

3. bei Gebäuden die Schnitte durch das Gebäude an den
Punkten, die für den Grenzabstand des Gebäudes und für
die Zulässigkeit von Kellerräumen als Aufenthaltsräume
maßgebend sind, mit den jeweiligen Höhenangaben bezo-
gen auf die nach § 5 Abs. 9 NBauO maßgebliche Gelände-
oberfläche sowie

4. die Ansichten der geplanten baulichen Anlage mit dem
Anschluss an Nachbargebäude unter Angabe von Baustof-
fen und Farben, der vorhandenen und künftigen Gelände-
oberfläche sowie des Gefälles der anschließenden Ver-
kehrsfläche.

(3) In den Bauzeichnungen sind, soweit dies zur Beurtei-
lung der Baumaßnahme erforderlich ist, anzugeben:

1. der Maßstab und die Maße,

2. die wesentlichen Bauprodukte und Bauarten,

3. die Rohbaumaße der Fensteröffnungen in Aufenthaltsräu-
men und

4. bei einer Änderung einer baulichen Anlage die zu beseiti-
genden und die geplanten Bauteile.

(4) 1In den Bauzeichnungen sind die Zeichen und Farben
der Anlage 2 zu verwenden. 2Die Farbe „Grün“ ist der Bauauf-
sichtsbehörde sowie den Prüfingenieurinnen und Prüfinge-
nieuren für Baustatik vorbehalten.

§ 13

Baubeschreibung, Betriebsbeschreibung

(1) 1In der Baubeschreibung sind die Baumaßnahme sowie
die bauliche Anlage und ihre beabsichtigte Nutzung zu erläu-
tern, soweit dies zu ihrer Beurteilung erforderlich ist und die
notwendigen Angaben weder im Lageplan noch in den Bau-
zeichnungen enthalten sind. 2In der Baubeschreibung sind,
soweit dies zur Beurteilung der Baumaßnahme oder der bauli-
chen Anlage erforderlich ist, zudem anzugeben

1. die Gebäudeklasse und die Höhe im Sinne des § 2 Abs. 3
Sätze 3 und 4 NBauO,

2. die anrechenbaren Rohbauwerte oder Herstellungswerte
und ihre Ermittlung und

3. die erforderliche, die vorhandene und die geplante Anzahl
notwendiger Einstellplätze.

(2) Für gewerbliche und für landwirtschaftliche bauliche
Anlagen sind in die Betriebsbeschreibung folgende Angaben
aufzunehmen:

1. die Bezeichnung der gewerblichen oder landwirtschaftli-
chen Tätigkeit, 

2. die Art, die Zahl und der Aufstellungsort der Maschinen
und Apparate, 

3. das Arbeitsverfahren,

4. die Rohstoffe, die verwendet werden, 

5. die Erzeugnisse, die hergestellt werden, 

6. die Lagerung feuer-, explosions- oder gesundheitsgefährli-
cher Rohstoffe und Erzeugnisse, 

7. etwa entstehende Einwirkungen auf die Beschäftigten oder
die Nachbarschaft durch Geräusche, Erschütterungen,
Lichtstrahlen, Gerüche, Gas, Staub, Dämpfe, Rauch, Ruß,
Flüssigkeiten, Abwässer und Abfälle nach Art und Aus-
maß sowie die Beschreibung der Maßnahmen zu deren
Verminderung oder Beseitigung und

8. die Zahl der Beschäftigten.

§ 14

Nachweis der Standsicherheit

(1) 1Für den Nachweis der Standsicherheit tragender Bau-
teile und ihrer Feuerwiderstandsfähigkeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 3)
sind die erforderlichen statischen Berechnungen und die er-
forderlichen Beschreibungen mit Darstellung des statischen
Systems vor Erteilung der Baugenehmigung zu übermitteln;
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die Konstruktionszeichnungen sind spätestens bis zum Be-
ginn des Baus des tragenden Bauteils anzufertigen und, soweit
sie geprüft werden, spätestens vier Wochen vor diesem Zeit-
punkt zu übermitteln. 2Die Bauteile sind, soweit dies für die
Beurteilung erforderlich ist, durch Positionsangaben zu kenn-
zeichnen. 3Wird der Nachweis der Standsicherheit geändert
oder ergänzt, so ist ein auf die Änderung oder Ergänzung be-
schränkter Nachtrag zu übermitteln; hält die Bauaufsichtsbe-
hörde, die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur es für
erforderlich, so ist zusätzlich eine aktualisierte Gesamtfassung
des Nachweises der Standsicherheit zu übermitteln. 4In dem
elektronischen Dokument sind Abschnittsmarker zur Struktu-
rierung zu setzen.

(2) 1Die Standsicherheit der baulichen Anlagen und ihrer
Teile müssen durch die statischen Berechnungen nachgewie-
sen werden. 2Die Beschaffenheit des Baugrundes und seine
Tragfähigkeit sind in den statischen Berechnungen anzuge-
ben. 3Soweit erforderlich, ist durch statische Berechnungen
nachzuweisen, dass die Standsicherheit anderer baulicher
Anlagen und die Tragfähigkeit des Baugrundes der Nachbar-
grundstücke, auch während der Durchführung der Baumaß-
nahme, nicht gefährdet werden.

(3) Die Standsicherheit tragender Bauteile kann auf andere
Weise als durch statische Berechnungen nachgewiesen wer-
den, wenn hierdurch die Anforderungen an einen Standsi-
cherheitsnachweis in gleichem Maße erfüllt werden.

(4) 1Sind Bauvorlagen nach § 3 a Abs. 1 NBauO elektronisch
zu übermitteln, so kann die Bauaufsichtsbehörde oder die
Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur verlangen, dass der
Nachweis der Standsicherheit einschließlich der Positionspläne
und der Konstruktionszeichnungen zusätzlich als Dokument
in Papierform übermittelt werden, wenn dies als Arbeitsex-
emplar erforderlich ist. 2Die endgültigen Prüfeintragungen
sind im elektronischen Dokument vorzunehmen. 

§ 15

Nachweis des Brandschutzes

(1) Für den Nachweis des Brandschutzes sind im Lageplan,
in den Bauzeichnungen und in der Baubeschreibung, soweit
dies für die Beurteilung der Baumaßnahme erforderlich ist,
anzugeben:

1. die Bauteile, Einrichtungen und Vorkehrungen, die für den
Brandschutz erforderlich sind, wie Brandwände, Trenn-
wände, Decken, Unterdecken, Installationsschächte, Instal-
lationskanäle, Lüftungsanlagen, Feuerschutzabschlüsse,
Rauchschutztüren und Öffnungen zur Rauchableitung,
einschließlich der Fenster nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
der Allgemeinen Durchführungsverordnung zur Nieder-
sächsischen Bauordnung, sowie die Anforderungen, die
von ihnen erfüllt werden müssen,

2. das Brandverhalten der Baustoffe entsprechend den Unter-
scheidungen nach § 26 Abs. 1 NBauO, 

3. die Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile entsprechend
den Unterscheidungen nach § 26 Abs. 2 NBauO,

4. die Nutzungseinheiten, die Brandabschnitte und die Rauch-
abschnitte,

5. der erste und zweite Rettungsweg nach § 33 NBauO unter
Bezeichnung der notwendigen Treppen, notwendigen Trep-
penräume, Ausgänge, notwendigen Flure sowie der mit
Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbaren Stellen, die
als Rettungswege nach § 33 Abs. 2 Satz 2 NBauO dienen,
einschließlich der Fenster unter Angabe ihrer lichten Maße
und Brüstungshöhen,

6. die Flächen, die Zugänge, die Durchgänge, die Zufahrten
und die Durchfahrten für die Feuerwehr sowie die Bewe-
gungsflächen und die Aufstellflächen für Hubrettungsfahr-
zeuge,

7. die für den Brandschutz erforderlichen Abstände inner-
halb und außerhalb der baulichen Anlage sowie

8. die Löschwasserversorgung.

(2) 1Für Sonderbauten sowie Mittel- und Großgaragen sind,
soweit es für die Beurteilung der Baumaßnahme erforderlich
ist, zusätzlich anzugeben:

1. die für den Brandschutz erheblichen Einzelheiten der Nut-
zung wie die Anzahl der die bauliche Anlage nutzenden
Personen und die die bauliche Anlage nutzenden Perso-
nenkreise, Explosionsgefahren, erhöhte Brandgefahren,
Brandlasten, Gefahrstoffe und Risikoanalysen,

2. die Breite und Länge der Rettungswege, Einzelheiten der
Führung und Ausbildung der Rettungswege einschließlich
Sicherheitsbeleuchtung und Kennzeichnung der Rettungs-
wege,

3. technische Anlagen zum Brandschutz wie Anlagen zur
Branderkennung, zur Brandmeldung, zur Alarmierung, zur
Brandbekämpfung, zur Rauchableitung und zur Rauch-
freihaltung,

4. die Sicherheitsstromversorgung,

5. die Bemessung des Löschwasserbedarfs, die Leistungsfähig-
keit der Löschwasserversorgung, die Einrichtungen zur Lösch-
wasserentnahme und die Löschwasserrückhaltung sowie

6. betriebliche und organisatorische Maßnahmen zur Brand-
verhütung, Brandbekämpfung und Rettung von Menschen
und Tieren wie einen Feuerwehrplan, eine Brandschutz-
ordnung, die Aufstellung einer Werkfeuerwehr und die
Bestellung von Brandschutzbeauftragten und Selbsthilfe-
kräften.

2Anzugeben ist auch, weshalb es in den Fällen des § 51 Satz 2
NBauO der Einhaltung von Vorschriften über den Brand-
schutz wegen der besonderen Art oder Nutzung der baulichen
Anlage oder der Räume oder wegen besonderer Anforderun-
gen nicht bedarf. 

(3) Der Nachweis des Brandschutzes kann auch in Form ei-
nes objektbezogenen Brandschutzkonzeptes außerhalb der
Bauzeichnungen und Baubeschreibungen dargestellt werden.

(4) Wird der Nachweis des Brandschutzes geändert oder er-
gänzt, so ist ein auf die Änderung oder Ergänzung beschränk-
ter Nachtrag zu übermitteln; zusätzlich ist eine aktualisierte
Gesamtfassung des Nachweises des Brandschutzes zu über-
mitteln, in dem die Änderungen kenntlich gemacht sind. 

§ 16

Übereinstimmungsgebot

Bauzeichnungen, Baubeschreibungen, Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen sowie sonstige Zeichnungen und
Beschreibungen, die den bautechnischen Nachweisen zu-
grunde liegen, müssen übereinstimmen und gleiche Positions-
angaben haben.

§ 17

Aufbewahrungs- und Vorlagepflichten

(1) 1Die Bauherrin oder der Bauherr hat 

1. die Baugenehmigung und die zugehörigen Bauvorlagen,

2. bei sonstigen genehmigungsfreien Baumaßnahmen (§ 62
NBauO) die Mitteilung und die zugehörigen Bauvorlagen,

3. die Bescheinigungen von Sachverständigen und

4. die Verwendbarkeitsnachweise für Bauprodukte und An-
wendbarkeitsnachweise für Bauarten, soweit sie Nebenbe-
stimmungen für den Betrieb oder die Wartung enthalten,

zwei Jahre über den Abbruch oder die Beseitigung der bauli-
chen Anlage hinaus aufzubewahren und der Bauaufsichtsbe-
hörde auf Verlangen vorzulegen. 2Im Fall des Abbruchs oder
der Beseitigung einer baulichen Anlage oder eines Teils einer
baulichen Anlage hat die Bauherrin oder der Bauherr die be-
stätigte Anzeige und die zugehörigen Bauvorlagen einschließ-
lich der Bescheinigungen der Sachverständigen zwei Jahre
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lang nach Abbruch oder Beseitigung aufzubewahren und der
Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 3Die Bauher-
rin oder der Bauherr ist verpflichtet, im Fall des Übergangs
des Eigentums an der baulichen Anlage die Unterlagen nach
den Sätzen 1 und 2 an die Rechtsnachfolgerin oder den
Rechtsnachfolger weiterzugeben. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten für
die Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger entspre-
chend. 5Werden Unterlagen auch für die Aufgabenerledigung
von Prüfingenieurinnen und Prüfingenieuren benötigt, so hat
die Bauherrin oder der Bauherr diese Unterlagen auch den
Prüfingenieurinnen und Prüfingenieuren auf Verlangen zu
übermitteln.

(2) Die Aufbewahrungspflichten nach Absatz 1 Sätze 1 und 2
gelten für die Bauaufsichtsbehörde entsprechend. 

§ 18

Übergangsvorschrift

In Verfahren, die vor dem 1. Januar 2022 eingeleitet worden
sind, ist die Bauvorlagenverordnung vom 7. November 2012
(Nds. GVBl. S. 419) weiterhin anzuwenden. 

§ 19

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Bauvorlagenverordnung vom 7. No-
vember 2012 (Nds. GVBl. S. 419) außer Kraft. 

Hannover, den 23. November 2021

Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

L i e s

Minister
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Anlage 1
(zu § 3 Abs. 1 Satz 2)

Anforderungen an elektronische Dokumente 
für die Übermittlung an die Bauaufsichtsbehörde

1. Anforderungen an den Dateiinhalt:

a) In den elektronischen Dokumenten dürfen Notizen,
Kommentare und Dateianhänge nicht enthalten sein,
soweit es sich nicht um Prüfeintragungen einer Prüfin-
genieurin oder eines Prüfingenieurs handelt.

b) Der Dateiname muss in jedem elektronischen Dokument,
bei jeder Zeichnung im Schriftfeld sichtbar sein.

c) Zeichnerische Darstellungen müssen kontrastreich sein.
In jeder Bauzeichnung muss neben der numerischen
Angabe des Maßstabes auch eine grafische Maßstabs-
leiste enthalten sein, die den numerischen Bildmaß-
stab repräsentiert. Die Maßstabsleiste ist auf jeder
Bauzeichnung an der gleichen Stelle in der Nähe des
Schriftfeldes anzuordnen.

d) Die zeichnerischen Darstellungen einer Bauzeichnung
müssen sich auf einer Ebene befinden. Darstellungen auf
unterschiedlichen Zeichnungslayern sind unzulässig.

2. Anforderungen an das Dateiformat:

a) Die elektronischen Dokumente müssen im Portable Do-
cument Format PDF 1.4 (PDF/A-1) nach ISO 19005-1:2005
oder im Portable Document Format PDF 1.7 (PDF/A-2)
nach ISO 19005-2:2011 erstellt sein.

b) Ist die Bearbeitung einer Datei in einem Format nach
Buchstabe a durch die Bauaufsichtsbehörde auf einem
gesonderten Layer nicht möglich oder ist die Datei mit
einer qualifizierten elektronischen Signatur oder einem

Schreibschutz versehen, so wird die Datei auch in ei-
nem Format benötigt, das Eintragungen durch die Bau-
aufsichtsbehörde auf einem gesonderten Layer zulässt,
wie die Datei-Formate Drawing (DWG), Drawing Inter-
change File Format und Drawing Exchange Format
(DXF) und Industry Foundation Classes (IFC). 

3. Anforderungen an den Dateinamen:

a) Der Dateiname muss den Inhalt der Datei durch An-
gabe einer Kennnummer mit textlicher Beschreibung
nach Maßgabe des A n h a n g s bezeichnen. Umlaute
dürfen hierbei nicht verwendet werden. Der Dateiname
darf höchstens aus 50 Zeichen bestehen.

b) Im Dateinamen muss im Anschluss an die Kennnum-
mer mit textlicher Beschreibung das Erstellungsdatum
im Format „JJJJMMTT“ angegeben werden.

c) Im Dateinamen muss nach dem Datum die Version an-
gegeben werden mit „_V1“ für die erste Version, „_V2“
für eine zweite Version usw. 

d) Bei Bauvorlagen, die bereits durch eine Prüfingenieurin
oder einen Prüfingenieur für Baustatik geprüft wurden,
ist im Dateinamen im Anschluss an die Angabe über
die Version „_PI“ anzugeben.

Beispiele: 

„01_Bauantrag_20210527_V1“,

„06_Nachweis_Standsicherheit_20210511_V1_P1“.
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A n h a n g
(zu Anlage 1)

Kennnummern mit textlicher Beschreibung für Dateinamen

Kennnummern mit textlicher Beschreibung Anmerkungen

1. Anzeigen, Mitteilungen, Anträge

01_Abbruchanzeige

01_Mitteilung

01_Bauantrag

01_Bauvoranfrage

01_Antrag Abweichung

01_Antrag Ausnahme

01_Antrag Befreiung

01_ Für andere Anzeigen, Mitteilungen und Anträge ist als textliche 
Beschreibung ein aussagekräftiges Stichwort anzufügen. 

2. Karten, Pläne

02_Auszug Amtliche Karte 1-5000

02_einfacher Lageplan

02_qualifizierter Lageplan

02_Gelaendehoehenplan

02_Freiflaechenplan

02_Uebersichtsplan

02_Auszug Liegenschaftskarte

02_ Für andere Karten und Pläne ist als textliche Beschreibung
ein aussagekräftiges Stichwort anzufügen.

3. Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte)

03_Grundriss KG

03_Grundriss UG

03_Grundriss EG

03_Grundriss OG 1

03_Grundriss OG 2

usw.

03_Grundriss DG

03_Grundriss Spitzboden

03_Ansicht Osten

03_Ansicht Sueden

usw.

03_Schnitt A-A

03_Schnitte B-B C-C

usw.

03_ Für andere Bauzeichnungen ist als textliche Beschreibung 
ein aussagekräftiges Stichwort anzufügen.

4. Baubeschreibung, Betriebsbeschreibung

04_Baubeschreibung

04_Betriebsbeschreibung

5. Berechnungen, Nachweise

05_Berechnung Brutto-Rauminhalt

05_Berechnung GRZ 

05_Berechnung GFZ 

05_Berechnung BMZ

05_Berechnung Kinderspielplatzflaeche

05_Nachweis notwendige Einstellplaetze

05_Berechnung Vollgeschosse Nachweis
Geschossigkeit
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05_Berechnungen Wohnflaeche-Nutzflaeche 

05_ Für andere nicht unter die Nummern 6 und 7 fallende 
Berechnungen und Nachweise ist als textliche Beschreibung
ein aussagekräftiges Stichwort anzufügen.

6. Bautechnische Nachweise

06_Nachweis Standsicherheit 

06_Statischer Nachtrag 1

06_Statischer Nachtrag 2

usw.

06_Ausführungszeichnungen 

06_Bewehrungsplan 

06_Nachweis Feuerwiderstandsfähigkeit

06_Nachweis Brandschutz

06_ Für andere bautechnische Nachweise ist als textliche 
Beschreibung ein aussagekräftiges Stichwort anzufügen.

7. Sonstige Fachgutachten 

07_Grundstuecksentwaesserungsplan 

07_Gutachten Als weiterer Teil der textlichen Beschreibung ist ein aussage-
kräftiges Stichwort anzufügen (Beispiel: 07 Gutachten Laerm).

07_Landschaftspflegerischer Begleitplan 

07_ Für andere Fachgutachten ist als textliche Beschreibung
ein aussagekräftiges Stichwort anzufügen.

8. Weitere wichtige Dokumente

08_Bauvorlageberechtigung 

08_Vollmacht  Als weiterer Teil der textlichen Beschreibung ist ein aussage-
kräftiges Stichwort anzufügen.

08_Erklaerung Nachbar  Als weiterer Teil der textlichen Beschreibung ist ein aussage-
kräftiges Stichwort anzufügen.

08_Erklaerung Anerkennung § 33 BauGB 

08_Statistischer Erhebungsbogen 

08_ Für andere wichtige Dokumente ist ein aussagekräftiges 
Stichwort anzufügen.

9. Sonstiges

09_Stellungnahmen 

09_Foto Als weiterer Teil der textlichen Beschreibung ist ein aussage-
kräftiges Stichwort anzufügen.

09_ Für sonstige Bauvorlagen ist der textlichen Beschreibung
ein aussagekräftiges Stichwort anzufügen.
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Zeichen und Farben für Bauvorlagen 

Zeichen: Farbe:

1. Grenzen des Baugrundstücks Violett 

2. Vorhandene bauliche Anlagen und Bauteile Grau

3. Geplante bauliche Anlagen und Bauteile Rot

4. Zu beseitigende bauliche Anlagen und Bauteile Gelb

5. Erneuerung vorhandener Bauteile Violett 

6. Von Baulasten betroffene Flächen Braun 

Anlage 2
(zu § 11 Abs. 7 und § 12 Abs. 4)


